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§ 5 00. NSchG 2001

006. NSchG 2001 - O6. Natur- und Landschaftsschutzgesetz 2001

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.12.2025

Folgende Vorhaben bedirfen im Grinland @ 3 Z 6) auRerhalb von geschlossenen Ortschaften oder auRerhalb von
Gebieten, fur die ein rechtswirksamer Bebauungsplan (8§ 31 06. Raumordnungsgesetz 1994) vorhanden ist, zu ihrer
Ausfiihrung einer Bewilligung der Behorde:

1. 1.der Neubau (8 2 Z 8 00. StraBengesetz 1991) und die Umlegung & 2 Z 9 O6. StraRengesetz 1991) von
offentlichen Stral3en, die unter das BundesstralRengesetz 1971, BGBI. Nr. 286/1971, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 96/2013, oder unter das O0. StralBengesetz 1991 fallen, sowie der Umbau § 2 Z 10 O¢.
StraBengesetz 1991) solcher Stral3en, wenn damit geldndegestaltende MalBnahmen verbunden sind, durch
welche die Hohenlage um mehr als 1,5 m verandert wird; die Anlage von Fahrbahnteilern, Querungshilfen,
Haltestellenbuchten, Abbiegespuren, Beschleunigungsspuren und Kreuzungsumbauten, ausgenommen Unter-
und Uberfiihrungen, bedarf nur dann einer Bewilligung, wenn Z 12 oder Z 18 anzuwenden ist;

2. 2.die Neuanlage, die Umlegung und die Verbreiterung von ForststraRen § 3 Z 4b) in Auwaldern, Moorwaldern,
Schluchtwaldern, Schneeheide-Féhrenwaldern, Geisklee-Traubeneichenwaldern, in Landschaftsschutzgebieten
und in den Gemeinden, die gemé&R der Anlage zum Ubereinkommen zum Schutz der Alpen (Alpenkonvention),
BGBI. Nr. 477/1995, in der Fassung des ProtokollsBGBI. Nr. 18/1999 in den Anwendungsbereich der
Alpenkonvention fallen; auRerhalb von Schutzwaldern im Sinn des 8 21 Forstgesetz 1975, BGBI. Nr. 440/1975, in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 56/2016, bedarf die Verbreiterung von bestehenden ForststralRen um
hdchstens einen Meter keiner Bewilligung;

3. 3.Entfallen

4. 4.0berhalb einer Meeresh6he von 1.200 m die infrastrukturellen ErschlieBungsmalinahmen, wie insbesondere
der Neubau und Umbau von Wegen, Rohrleitungen, Fernmelde- und elektrischen Leitungsanlagen,
ausgenommen Reparatur-, Instandhaltungs- und SicherungsmaRnahmen an bestehenden Wegen;

5. 5.die Anlage von Klettergarten und Klettersteigen sowie die Errichtung von Sport- und Freizeitanlagen mit einer
Flache von mehr als 20.000 m?, die Erweiterung bestehender Sport- und Freizeitanlagen Gber dieses
Flachenausmal hinaus; unabhangig von einem Flachenausmaf3 die Errichtung oder Erweiterung solcher Anlagen,
wenn daflr eine Bodenversiegelung, wie Asphaltierung, Betonierung und dgl. auf einer Fldche von insgesamt
mehr als 1.000 m? Grundflache erforderlich ist;

6. 6.die Errichtung und die Anderung von oberirdischen elektrischen Leitungsanlagen fiir Starkstrom iber 30.000
Volt;

7. 7.die Errichtung und die Anderung von Standseilbahnen, Seilschwebebahnen, Schréig-, Sessel- und Schleppliften,
wenn sie eine Lange von 200 m {berschreiten sowie von Schipisten; die Errichtung, die wesentliche Anderung
und der Betrieb von Anlagen zur kiinstlichen Beschneiung von Flichen sowie die wesentliche Anderung des
Betriebs solcher Anlagen;

8. 8.die Verwendung einer Grundfléche als Ubungsgelidnde fir rad- oder motorsportliche Zwecke sowie zur
Durchfihrung von Rad- und Motorsportveranstaltungen;
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9.Entfallen

10.Entfallen

11.die Eréffnung und die Erweiterung von Steinbrichen, von Sand-, Lehm- oder Schotterentnahmestellen,
ausgenommen jeweils einer Entnahmestelle bis zu einer GréRe von 500 m? fir den Eigenbedarf eines land- und
forstwirtschaftlichen Betriebs, sowie die Errichtung von Anlagen zur Aufbereitung von Gesteinen, Schotter, Kies,
Sand, Ton, Lehm, Torf sowie von Mischgut und Bitumen; aufRerhalb solcher Einrichtungen das Lagern und
Ablagern dieser Materialien auf einer Flache von mehr als 500 m?

12.die Trockenlegung von Mooren, Simpfen und Quelllebensrdaumen, der Torfabbau sowie die Drainagierung von
Feuchtwiesen und Feuchtbrachen; ferner die Drainagierung sonstiger Grundflachen, deren Ausmaf 5.000 m?
Uberschreitet sowie die Erweiterung einer Drainagierungsflache Gber dieses Ausmal hinaus; Reparatur- und
Instandhaltungsmalnahmen an zuladssigerweise durchgefiuihrten Drainagierungen bedirfen keiner Bewilligung;
13.Entfallen

14.die Rodung von Busch- und Gehdlzgruppen, von Heckenziigen, von Auwald, von Schluchtwaldern,
Moorwaldern sowie von Schneeheide-Féhrenwaldern und Geil3klee-Traubeneichenwaldern; die Rodung von
Busch- und Gehdlzgruppen sowie von Heckenzigen in einer Entfernung von bis zu 40 m von einem
Wohngebaude bedarf keiner Bewilligung;

15.die Durchfihrung von gelandegestaltenden MaBnahmen (Abtragungen oder Aufschittungen) auf einer Flache
von mehr als 2.000 m?, wenn die Hohenlage mindestens an einer Stelle um mehr als 1 m geandert wird,
ausgenommen im Zusammenhang mit der Neuanlage, der Umlegung und der Verbreiterung von Forststral3en;
16.die oberirdische Verlegung von Rohrleitungen mit einem Durchmesser von mehr als 25 cm;

17.Entfallen

18.in Mooren, Simpfen, Quelllebensraumen, Feuchtwiesen sowie Trocken- und Halbtrockenrasen die
Bodenabtragung, der Bodenaustausch, die Aufschittung, die Befestigung oder die Versiegelung des Bodens, die
Uberflutung, die Diingung, die Anlage kiinstlicher Gewésser, die Neuaufforstung, das Pflanzen von
standortfremden Gewachsen und das Ablagern von Materialien;

19.die ganzliche Beseitigung und die Beseitigung von Teilen von Blockhalden;

20.die Errichtung von Windkraftanlagen mit einer Gesamthdhe von mehr als 30 m und deren Anderung (iber
dieses Ausmal? hinaus;

21.die Errichtung von freistehenden thermischen Solarenergieanlagen und von freistehenden
Photovoltaikanlagen mit einer Kollektorfliche von jeweils mehr als 500 m? und deren Anderung tiber dieses
Ausmaf3 hinaus.

(Anm: LGBI.Nr. 35/2014, 54/2019, 109/2019, 84/2025)

In Kraft seit 28.11.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=35/2014&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=54/2019&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=109/2019&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=84/2025&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=35/2014&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=54/2019&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=109/2019&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=84/2025&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 5 Oö. NSchG 2001
	Oö. NSchG 2001 - Oö. Natur- und Landschaftsschutzgesetz 2001


